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Satzung 
des Instituts für Weiterbildung Berlin/Berlin Profe ssional School  

der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin 
vom 17.02.2015 

 
 

Gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz - 
BerlHG) in der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 379), hat der Akademische Senat der Hochschule für 
Wirtschaft und Recht Berlin die folgende Satzung erlassen: 
 
 
§ 1 Name und rechtliche Stellung 
 
Das Institut führt den Namen: Institut für Weiterbildung Berlin/Berlin Professional School. Es ist ein Zentra-
linstitut der Hochschule gemäß § 83 BerlHG. 
 
§ 2 Aufgaben 
 
Das Institut für Weiterbildung Berlin/Berlin Professional School erfüllt Aufgaben der wissenschaftlichen 
Weiterbildung und Lehre sowie der damit verbundenen anwendungsbezogenen Forschung. Das Angebot des 
Instituts für Weiterbildung Berlin/Berlin Professional School ist in der Regel gebühren- bzw. entgeltfinan-
ziert. 
 
§ 3 Mitgliedschaft 
 
Mitglieder des Instituts für Weiterbildung Berlin/Berlin Professional School sind: 
-  Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen, denen durch den Institutsrat die Mitgliedschaft verliehen 

wurde. Die Verleihung ist auf der Grundlage von Lehrtätigkeit oder der Wahrnehmung von Funktionen, 
die in einem Zeitraum von zwei Jahren vor der Wahlbekanntmachung zu Hochschulwahlen am Institut 
für Weiterbildung Berlin/Berlin Professional School erfolgte, vorzunehmen, 

-  Akademische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die am Institut für Weiterbildung Berlin/Berlin Profes-
sional School lehren, 

-  Sonstige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die eine zum Institut für Weiterbildung Berlin/Berlin Profes-
sional School gehörende Stelle besetzen und 

-  Studierende, die in den Studiengängen des Instituts für Weiterbildung Berlin/Berlin Professional School 
eingeschrieben sind. 

 
§ 4 Organe 
 
Organe des Instituts für Weiterbildung Berlin/Berlin Professional School sind der Institutsrat und sein Vor-
sitzender (Direktor) oder seine Vorsitzende (Direktorin). Der Direktor oder die Direktorin wird aus dem 
Kreis der Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen, denen die Mitgliedschaft am Institut für Weiterbil-
dung Berlin/Berlin Professional School verliehen wurde, für die Dauer von zwei Jahren vom Institutsrat ge-
wählt. Der stellvertretende Direktor oder die stellvertretende Direktorin wird aus dem gleichen Kreis auf 
Vorschlag des Direktors oder der Direktorin für die Dauer von zwei Jahren vom Institutsrat gewählt. Je ein 
Mitglied des Direktoriums soll seinen oder ihren Dienstsitz am Campus Schöneberg oder am Campus Lich-
tenberg haben. 
 
§ 5 Praxisbeirat 
 
(1) Dem Praxisbeirat des Instituts für Weiterbildung Berlin/Berlin Professional School gehören herausgeho-
bene Persönlichkeiten der Berufspraxis an, die dem Studienangebot des Instituts fachlich nahe stehen. Die 
Anzahl der Mitglieder des Praxisbeirats wird vom Institutsrat festgelegt. Die Berufung in den Praxisbeirat er-
folgt auf Vorschlag des Institutsrats durch den Präsidenten oder die Präsidentin der Hochschule. Die Beru-
fung in den Praxisbeirat gilt für zwei Jahre, eine Wiederbestellung ist möglich. Der Praxisbeirat wählt einen 
Vorsitzenden oder eine Vorsitzende. Er kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
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(2) Der Praxisbeirat hat die Aufgabe, das Institut für Weiterbildung Berlin/Berlin Professional School in An-
gelegenheiten der wissenschaftlichen Weiterbildung, der Lehre und anwendungsbezogenen Forschung zu be-
raten. Insbesondere unterstützt der Praxisbeirat das Institut für Weiterbildung Berlin/Berlin Professional 
School bei der Pflege von Beziehungen zur Praxis, der Ermittlung des wissenschaftlichen Weiterbildungsbe-
darfs der jeweiligen Berufsfelder und berät das Institut für Weiterbildung Berlin/Berlin Professional School 
beim Ausbau ihrer nationalen und internationalen Kontakte. Das Institut für Weiterbildung Berlin/Berlin 
Professional School stellt dem Praxisbeirat die zur Erfüllung seiner Aufgabe erforderlichen Informationen 
zur Verfügung. 
 
§ 6 Hochschulbeirat 
 
(1) Dem Hochschulbeirat des Instituts für Weiterbildung Berlin/Berlin Professional School gehören die De-
kane und Dekaninnen der Fachbereiche der HWR Berlin an. Eine Stellvertretung durch einen Hochschulleh-
rer oder eine Hochschullehrerin ist möglich. Ferner gehört dem Hochschulbeirat das für wissenschaftliche 
Weiterbildung zuständige Mitglied der Hochschulleitung an, das den Vorsitz des Hochschulbeirates führt. Er 
kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
 
(2) Der Hochschulbeirat hat die Aufgabe, das Institut für Weiterbildung Berlin/Berlin Professional School in 
Angelegenheiten der wissenschaftlichen Weiterbildung, der Lehre und anwendungsbezogenen Forschung zu 
beraten. Insbesondere soll der Hochschulbeirat Stellung nehmen zu akademischer Qualität, Struktur- und 
Entwicklungsplänen des Instituts für Weiterbildung Berlin/Berlin Professional School und zu Fragen des 
Verhältnisses zu den Fachbereichen. Das Institut für Weiterbildung Berlin/Berlin Professional School stellt 
dem Hochschulbeirat die zur Erfüllung seiner Aufgabe erforderlichen Informationen zur Verfügung. 
 
§ 7 Evaluierung 
 
Diese Satzung sowie deren operative Umsetzung wird fünf Jahre nach Gründung des Instituts für Weiterbil-
dung Berlin/Berlin Professional School von einer vom Akademischen Senat auf Vorschlag der Hochschullei-
tung einzusetzenden Kommission evaluiert. Der Kommission gehören auch externe Mitglieder an. 
 
§ 8 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Hochschule für Wirtschaft 
Berlin in Kraft. 


